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Checkliste: Kosten des Konsumkredites  
 
Verpflichtende Angaben im Kreditvertrag bzw. im Vertragsentwurf: 
 
 Höhe des nominalen Jahreszinssatzes (in Prozent pro Jahr)  

 Höhe des effektiven Jahreszinssatzes (=Zinssatz inkl. Spesen)     

 Höhe des Gesamtbelastung (=Summe aller Zahlungen an die Bank)  

 Staatliche Kreditvertragsgebühr (0,8 % der Kreditsumme)    

  

Liste möglicher anfallender Bankspesen und Kosten *): 
 
 Höhe der Bearbeitungsgebühr (einmalig bei Vertragsabschluß)  

 Kontoführungsgebühren (pro Monat oder Quartal)     

 Verwaltungsprovision, -gebühr (pro Monat oder Quartal)     

 Höhe einer verlangten Kreditrestschuldversicherung (einmalig, jährlich oder monatliche Prämie) 

 Vinkulierungsspesen einer Versicherung (z.B. Leben-, Unfall-, Feuerversicherung: 

 Anfragekosten beim Kreditschutzverband (zB über bestehende Kredite) 

 Auskunftskosten Meldeamt (amtliche Gebühr, Manipulation etc.)    

 Drucksortenbeitrag        

 Porti (für Briefe, Vertragszustellung etc.) bzw. Portopauschale  

 sonstige Kosten für die Kreditgewährung (Meldegebühr Kreditschutzverband etc.)   

 Höhe des Verzugszinssatzes (bei Ratensäumigkeit)      

 Höhe der Mahngebühren (Mahnschreiben) bei: 

  bei erster Mahnung       

  bei zweiter Mahnung       

  bei dritter Mahnung 

 Zahlscheinspesen (Versand, etc.) 

 Spesen für Bestätigungen (z.B. Jahreskontoauszug, Finanzamtbestätigung etc.)  

 Höhe von Stundungsspesen 

 Spesen für neuen Zahlungsvereinbarungen (Laufzeitverlängerung etc.) 

 Spesen der Fälligstellung ( = Einfordern der gesamten Kreditsumme durch Bank) 

 Spesen für Verpfändung von Sparbuch, Wertpapier-Depot etc. 

 Spesen für eine Kreditrestschuldbestätigung: 

 Kosten für Duplikate (Kreditvertrag, Kontoauszüge etc.) 

*) Hinweis: Entgelte an Banken im Zusammenhang mit Verbraucherkrediten müssen im Preisaushang 
der Bank festgehalten sein. Der Preisaushang ist Kunden gemäß Bankwesengesetz im Kassasaal an 
auffallender Stelle ersichtlich zu machen. 


